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Durchführungsbeschluss 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Geodaten und Verkehr 
 
Ressort 104 - Straßen und Verkehr 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Reyk Golinski 
563 5058 
563 8422 
reyk.golinski@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

28.02.2008 
 
VO/0198/08 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

01.04.2008 Bezirksvertretung Oberbarmen Entscheidung 
 

Verlegung der Haltestelle Bredde 

 
Grund der Vorlage 

 
Verlegung der Haltestelle aufgrund von Anwohnerbeschwerden 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Verlegung der Haltestelle Bredde vor das unbebaute Grundstück zwischen den Häusern 
Bredde 7 und 11 wird zugestimmt. 

 
Einverständnisse 

 
Der Beauftragte für den nicht motorisierten Verkehr ist einverstanden. 
 
 
Unterschrift 

 
Bronold 
 
 
Begründung 

 
Die Bewohner des Hauses Bredde 13 haben sich mit der Bitte um Prüfung einer 
Haltestellenverlegung an die WSW gewandt. Durch den Haltestellenbetrieb vor Haus Nr. 13 
fühlen sich die Anwohner durch Lärm und Abgase belästigt. Als neuer Haltestellenstandort 
bietet sich das bisher nicht mit Straßenrandbebauung bebaute Grundstück zwischen den 
Häusern Nr. 7 und 11 an. Bebauungsabsichten für dieses Grundstück sind derzeit nicht 
bekannt. Die Anwohnerbelästigungen können so auf ein Minimum reduziert werden. 
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Um den Halt der Busse vor dem anwohnerfreien Grundstück gewährleisten zu können, soll 
der Haltestellenbereich auf der Länge des Grundstückes durch Markierung des 
Verkehrszeichens VZ 299 („Sägezahnmarkierung“) gekennzeichnet werden. Die Haltestelle 
wird von der Linie 610 (MidiBus) montags bis freitags im 20-Minutentakt und samstags sowie 
sonn- und feiertags im 30-Minuten-Takt angefahren. 
 
Die Lage der neuen Haltestelle ist mit den Wuppertaler Stadtwerken, der Polizei sowie dem 
Ressort Straßen und Verkehr (Abteilungen Verkehrslenkung und Straßenneubau) 
abgestimmt. 

 
Kosten und Finanzierung 
 
Der Stadt Wuppertal entstehen durch die Umsetzung dieser Maßnahme keine Kosten. 
 
 
Zeitplan 
 
Die Verlegung der Haltestelle kann in Abhängigkeit von der Beschlussfassung durch die 
Bezirksvertretung Oberbarmen kurzfristig erfolgen. 

 
Anlagen 
 
Anlage 1 - Lageplan 
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